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§ 8d

Vermögensauseinandersetzung

 

(1) Ein Beschluß über eine Vermögensauseinandersetzung hat sich auf das Eigentum, den Besitz, die Verwaltung und

den Genuß des Gemeindevermögens sowie ihrer Fonds und Anstalten zu beziehen. Die Vereinbarung hat sich auch auf

die mit der Trennung entstandenen Kosten zu erstrecken.

 

(2) Die Landesregierung hat durch Verordnung Richtlinien über die Vermögensauseinandersetzung zu erlassen. In

diese Richtlinien sind insbesondere Bestimmungen über den Zeitpunkt, der für die Übergabe des Vermögens

entscheidend ist, über bewegliches und unbewegliches Vermögen, Darlehen, Rücklagen, Anlagevermögen, Bedienstete

und sonstige ;nanzielle Angelegenheiten, aufzunehmen. Das Verhältnis der Bevölkerungszahlen und - bei

unbeweglichem Vermögen auch die Lage des Gutes - sind tunlichst zu berücksichtigen.

 

(3) Die Landesregierung ist verp=ichtet, die Gemeinde bei der Vorbereitung des Beschlusses über die

Vermögensauseinandersetzung zu beraten.
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